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RS OGH 1976/4/7 1Ob551/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1976

Norm

ABGB §880a B

ABGB §1346 B

Rechtssatz

Unbedingt und abstrakt sind bei der Bankgarantie bloß das Garantieverhältnis zum Garantieempfänger, vor dem

sowohl das Garantiekreditverhältnis zwischen der Bank und ihre, Kunden als auch das Grundverhältnis zwischen dem

Garantieempfänger und seinem Vertragspartner in dem durch die Garantie zu besichernden Innenverhältnis zu

unterscheiden ist.

Entscheidungstexte

1 Ob 551/76
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